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Der Entschluss, einander das „Ja“-Wort zu geben, ist nicht nur ein emotionaler Moment, son-
dern auch mit vielen rechtlichen und praktischen Fragen verbunden. Wie verbindlich ist eine 
Verlobung? Was ist eine eingetragene Partnerschaft? Was bedeutet Heirat im juristischen Sinn? 
Wann ist ein Ehevertrag sinnvoll? Welche Möglichkeiten sieht das Namensrecht für Eltern und 
Kinder vor? Dieses Buch begleitet durch die aufregende Zeit der Vorbereitungen, gibt Einblick 
in Hochzeitsbräuche und Anregungen für die Planung der Feierlichkeiten. Nicht zuletzt ist dabei 
auch das Budget im Auge zu behalten. Checklisten helfen in jeder Phase, den Überblick zu be-
halten, Behördenwege effizient zu erledigen und wirklich an alles zu denken. Etwa auch an das 
Umschreiben von Verträgen, die Vorsorge für den Partner zu klären oder die Versicherungen für 
die neue Lebenssituation zu optimieren. Das Buch ist somit ein ideales Geschenk für Brautleute 
und alle, die an der Organisation einer Hochzeit mitwirken.
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Die teuerste Hochzeit hat im Jahr 1981 in Abu Dhabi stattgefunden. Für die Vermählung des Kron-
prinzen wurde unter anderem ein eigenes Stadion gebaut. Die Hochzeit soll damals 100 Millionen Dollar 
gekostet haben. Inflationsbereinigt wären das heute rund 250 Millionen Euro.
Von der vielleicht kürzesten Ehe wird aus Kuwait berichtet. Nachdem die Braut direkt nach der Ehe-
schließung stolperte und ihr der neue Ehemann beim Aufstehen nicht behilflich war, drehte sie sich einfach 
um und ließ sich sofort wieder scheiden. Diese Kurzehe währte ganze 180 Sekunden. 
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sie sich 2009 im Alter von 98 Jahren scheiden. 
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Wir trauen uns – bei vielen der immerhin 45.000 Hochzeiten im Jahr in Österreich 
sind es nur diese drei Worte, mit denen Familie und Freunde auf das nahende Er-
eignis hingewiesen werden. Hinter diesen drei Worten aber verbergen sich viele 

Vorbereitungen und Entscheidungen.

Eine Hochzeit ist (nicht nur) für die Beteiligten ein besonderes, ein (hoffentlich) einmaliges 
Ereignis im Leben. Da soll dann natürlich alles perfekt sein, den eigenen Wünschen und 
Erwartungen entsprechen. Dementsprechend groß ist die Unsicherheit, ob alles richtig vor-
bereitet ist. Natürlich helfen die Eltern gerne mit Ratschlägen. Aber sind deren Erfahrungen 
auch in der heutigen Zeit noch gültig? Und die neueren Erfahrungen von Freunden? Betref-
fen diese die gleiche Lebenssituation und auch das gleiche Budget? Ja, und die Tipps und 
Hinweise der Dienstleistungsanbieter rund um Hochzeiten sind zwar hilfreich, jedoch nicht 
gänzlich frei von Eigeninteressen. Wir helfen Ihnen, die für Sie richtigen Entscheidungen zu 
treffen.

Mit diesem Ratgeber möchten wir Ihnen Unterstützung  bei der organisatorischen Vorberei-
tung Ihres persönlichen Feiertages geben, damit Sie nichts übersehen und sich auf Ihr Fest 
freuen können. Aber ebenso wichtig wie die Trauung und die Feier sind die rechtlichen Rah-
menbedingungen. Was bedeutet Heirat im juristischen Sinne? Wir helfen Ihnen mit einem 
detaillierten und verständlichen Einblick in die wesentlichen Entscheidungsalternativen. 
Dies betrifft sowohl das Namensrecht als auch das Eherecht. 

Auch nach der Hochzeitsfeier beginnt das „normale“ Leben in glücklicher Zweisamkeit noch 
nicht. Gilt es doch Amtsgänge zu machen, Verträge umzuschreiben, Vertragspartner zu in-
formieren. Und natürlich: jetzt doppelte Versicherungen zu kündigen, die Vorsorge für den 
Partner zu organisieren, etc. Wir führen Sie durch die Entscheidungen und helfen Ihnen mit 
Checklisten, Arbeitsunterlagen und Musterbriefen (die Sie auch unter www.konsument.at/ 
wirheiraten downloaden können), sodass Sie kein wichtiges Detail übersehen. Vieles da-
von lässt sich früh zeitig vorbereiten, damit Sie sich nach der Hochzeit auf sich selbst kon-
zentrieren können.

Ihr KONSUMENT-Team
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 Die Heirat und damit die feste Verbindung zu einem geliebten  
Menschen ist in unserer Gesellschaft ein ganz besonderer Akt  
der Zuneigung und des Zusammengehens mit dem „Lebens
menschen“. Dabei handelt es sich aber nicht nur um einen hoch  
emotionalen Akt zwischen den Partnern, sondern juristisch gesehen 
auch um einen Vertrag. Und da die Partner in der Vergangenheit  
oft nicht ebenbürtig waren und auch in der Gegenwart oft nicht 
sind, mit vielen gesetzlichen Regelungen.

Heirat – was bedeutet  
dies heute in Österreich?
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Müssen  
bei einer  

Verschiebung 
der Hochzeit  

Stornogebüh-
ren bezahlt 

werden?

Müssen Brautpaare, die Ihre Hochzeit aufgrund von Corona verschieben, Stornogebühren be-
zahlen? Dies kommt laut Arbeiterkammer Oberösterreich darauf an. Sofern die Lokalität, Cate-
ring, Friseur, etc. vor Beginn der Corona-Krise gebucht wurden und dann aufgrund behördlicher 
Anweisungen (Verbot von größeren Versammlungen, etc.) nicht stattfinden können, spricht man 
von höherer Gewalt. Dies bedeutet, dass man ohne Stornokosten vom Vertrag zurücktreten 
kann. Wurde hingegen das Brautkleid bereits bezahlt, so gilt dies nicht. Es sollte ja (hoffentlich) 
auch in einigen Monaten noch passen. Im Einzelfall ist jeweils zu entscheiden, in welchen Fällen 
ein Rücktritt ohne Schadensersatz möglich ist, da dies auch von der Größe der Feier abhängt. 
Und für zukünftige Buchungen von Caterer, Lokal, Musik, etc. gilt in jedem Fall: Akzeptieren Sie 
keine zu hohen Anzahlungen! Denn diese müssten Sie im (berechtigten) Stornofall zurückfor-
dern, was im Falle einer Insolvenz nur eingeschränkt und langwierig möglich ist.

Partnerschaft,  
eingetragene Partnerschaft oder Ehe?

Partnerschaften (Lebensgemeinschaften), traditionelle Ehe und eingetragene Partnerschaften 
sind übliche Formen des Zusammenlebens von zwei Partnern in Österreich. Was aber unter-
scheidet diese? Welche Rechte und Pflichten sind mit den unterschiedlichen Formen verbunden?

Partnerschaft

Die Partnerschaft zwischen zwei Menschen ist die Grundform des Zusammenlebens. Die Partner 
möchten hierbei füreinander da sein und miteinander leben, jedoch nicht die starken Verpflich-
tungen der Ehe bzw. der eingetragenen Partnerschaft mit vorrangig der Beistandspflicht ein-
gehen. Oftmals wird dann auch von einer „wilden Ehe“ gesprochen.

Allerdings verzichten die Partner hier auch auf eine Vielzahl von gesetzlich geregelten 
Rechten. Dies sind z.B.

• möglicher Anspruch auf Witwenpension (siehe ▶ Seite 88)
• Anspruch auf Erbschaft (siehe ▶ Seite 83)
• möglicher Anspruch auf Unterhalt bei Trennung (siehe ▶ Seite 21)
• möglicher Anspruch auf Eintritt in den Mietvertrag der Wohnung bei Tod und Trennung
• mögliche Mitversicherung in der Krankenversicherung (siehe ▶ Seite 74)

Oftmals beginnen zwei Menschen mit einer Partnerschaft und überlegen dann nach einer 
Probezeit den nächsten Schritt einer Ehe oder eingetragenen Partnerschaft. Insbesondere auch 
im höheren Lebensalter kann mit ein Beweggrund sein, den Partner bestmöglich abzusichern.

In Österreich gibt es seit kurzer Zeit die Möglichkeit, die Heirat auch filmen zu lassen und die Aufnahmen 
in Echtzeit über einen geschützten Link oder auch öffentlich in das Internet bzw. in Social Media stellen zu 
lassen. „WeddingStreaming“ nennt sich dies auf Neudeutsch und gibt Ihren Freunden die Möglichkeit, 
trotz Abstandsregeln und Personenbegrenzung bei Ihrer Hochzeit (fast) hautnah dabei zu sein.

Tipp
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Ehe und  
ein getragene  
Partnerschaft 
sind sehr  
ähnlich, aber 
nicht gleich

Traditionelle Ehe

Die Ehe ist die traditionelle Form des Zusammenlebens von zwei Personen, die bis 2019 von 
unterschiedlichem Geschlecht sein mussten. War eine Ehe früher Voraussetzung für das gemein-
same Wohnen, gemeinsame Urlaube, etc. so wird dies in heutiger Zeit, insbesondere in größeren 
Städten, nicht mehr so sittenstreng gesehen. Dennoch ist es die häufigste Form des Zusammen-
lebens und mit einer Vielzahl von Rechten und Pflichten für die Partner auch gesetzlich geregelt.

Wir werden uns im Kapitel „Das Eherecht“ (siehe ▶ Seite 16) ausführlich mit den gesetz-
lichen Regeln auseinandersetzen, sodass Sie sich selbst ein Bild über die Rechte und Verpflich-
tungen beider Partner machen können. Hierzu empfehlen wir Ihnen zusätzlich das Kapitel 
„Absicherung des Partners“ (siehe ▶ Seite 83).

Gemeinsame Kinder sind in der heutigen Zeit kein entscheidender Grund mehr für die Ehe-
schließung. Eheliche und uneheliche Kinder sind in Österreich bereits seit vielen Jahren gleich-
gestellt. Allerdings gibt es doch kleine Unterschiede bei unehelichen Kindern:

• Das Kind erhält automatisch den Familiennamen der Mutter
• Die automatische Obsorge liegt bei der Mutter, wobei der Vater jedoch einen  

Obsorgeantrag stellen kann. Bei ehelichen Kindern liegt die Obsorge automatisch  
bei beiden Eltern, auch durch eine Scheidung ändert sich daran nichts.

Eingetragene Partnerschaft

Mit der eingetragenen Partnerschaft hat der österreichische Gesetzgeber eine Möglichkeit für 
gleichgeschlechtliche Partner geschaffen, eine der Ehe ähnliche Lebensgemeinschaft einzu-
gehen. Hierbei ist die eingetragene Partnerschaft in weiten Lebensbereichen der Ehe gleich -
gestellt. Bis zum 31.12.2018 war die eingetragene Partnerschaft ausschließlich gleichge-
schlechtlichen Partnern vorbehalten. Allerdings hat der Verfassungsgerichtshof (VfGH) mit 
Erkenntnis vom 4. Dezember 2017 die unterschiedlichen Regelungen für verschieden- und 
gleichgeschlechtliche Paare aufgehoben. Damit können auch verschiedengeschlechtliche Paare 
in Österreich eine eingetragene Partnerschaft eingehen und gleichgeschlechtliche Partner eine 
Ehe. Das ist grundsätzlich seit 1. Jänner 2019 möglich. Voraussetzungen für eine eingetragene 
Partnerschaft sind:

• Volljährigkeit
• Partnerschaftsfähigkeit
• keine aufrechte Ehe
• keine aufrechte eingetragene Partnerschaft
• keine Verwandtschaft in gerader Linie, keine voll- oder halbbürtigen Geschwister,  

kein Adoptivverhältnis.

Die Ähnlichkeiten beim Eingehen der eingetragenen Partnerschaft, bei den Rechten und Pflichten 
zur Ehe sind sehr groß. Unterschiede sind jedoch:

• Namensrecht: Beide Partner behalten ihren bisherigen Namen (§ 7 Eingetragene  
Partnerschafts-Gesetz)

• Pflichten: Es besteht nach § 8 (2) Eingetragene Partnerschafts-Gesetz (EPG) keine  
Verpflichtung zur Treue, d.h. ein Verstoß hiergegen ist kein rechtlicher Trennungsgrund
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Das öster-
reichische 

Namensrecht 
ist kompliziert!

• Bei einer Trennung ist die Unterhaltspflicht zeitlich mit maximal drei Jahren  
(§ 20 EPG) begrenzt. Ob die maximale Zeit vom zuständigen Gericht gewährt  
wird, hängt auch davon ab, ob der bedürftige Partner in der Lage sein wird,  
seinen Unterhalt durch eine zumutbare Erwerbstätigkeit zu sichern.

Wir werden im weiteren Verlauf nur von Ehe sprechen und meinen – mit Ausnahme der ge-
nannten Unterschiede – damit zugleich die eingetragene Partnerschaft.

Das Namensrecht in Österreich
Inge Meier-Hochmuth, geborene Meier-Hochmuth, und Hans Wunderbar-Glücklich, geborener 
Glücklich, wollen heiraten. Sie stehen vor der altbekannten Frage: Wie wollen wir oder jeder 
einzelne von uns denn nach der Heirat heißen? Wir spielen die möglichen Alternativen durch.

Welche Alternativen haben die Ehepartner?

Generell lassen sich drei unterschiedliche Möglichkeiten herausarbeiten, die jedoch zum Teil 
einige Besonderheiten aufweisen. Die drei Möglichkeiten sind:

• gemeinsamer Familienname
• Doppelname
• getrennte Namensführung.

Gemeinsamer Familienname

Beim gemeinsamen Familiennamen wird ein Name der Ehepartner zum gemeinsamen Namen 
erklärt. Wenn also Inge Meier-Hochmuth, geborene Meier-Hochmuth, und Hans Wunderbar- 
Glücklich, geborener Glücklich, heiraten, könnten sie also entweder Meier-Hochmuth oder 
Glücklich als Familiennamen wählen. Als erste Besonderheit gilt bei bestehenden Doppelnamen 
jedoch, dass auch ein Teil des ursprünglichen Doppelnamens als neuer Familienname gewählt 
werden könnte, die Anzahl der möglichen Alternativen steigt damit auf vier: Meier-Hochmuth, 
Meier, Hochmuth und Glücklich.

Als zweite Besonderheit gilt, dass auch ein in einer früheren Ehe erworbener Familienname 
zum gemeinsamen Familiennamen in einer folgenden Ehe werden kann. Hätte Hans Wunderbar-
Glücklich, geborener Glücklich, bei seiner ersten Ehe den Familiennamen Wunderbar gewählt, so 
wäre auch Wunderbar eine mögliche Alternative. Ein Doppelname aus einer früheren Ehe kann 
allerdings nicht in einer weiteren Ehe gemeinsamer Familienname werden, d.h. unser Brautpaar 
kann jetzt nicht Wunderbar-Glücklich wählen.

Doppelnamen

Das Ehepaar kann auch einen gemeinsamen Doppelnamen zum Familiennamen bestimmen. 
Dieser darf jedoch aus maximal zwei Teilen bestehen, die durch einen Bindestrich zwischen den 
Teilen getrennt sind.
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Glossar

Die Agape (Mahl) wird auch als Liebesmahl bezeichnet und ist eine liturgisch  
geprägte Mahlzeit, die bis in die frühe Zeit des Christentums zurückgeht. Als Agape  

wird auch die Darreichung von Brot und Wein nach der christlichen Hochzeit bezeichnet.

Beglaubigungsform im internationalen Urkundenverkehr

Bescheinigung über den erfolgreichen Antrag auf Aufenthaltsrecht, d.h. eine Aufenthaltsbescheinigung

Freundinnen der Braut, die diese bei der Vorbereitung der Heirat und  
Hochzeit unterstützen. Sie werden auch Kranzlbräute genannt.

 Üblicherweise schlafen Braut und Bräutigam in der Nacht vor der Hochzeit  
bei den Eltern. Freunde und Verwandte verabreden sich jetzt und kommen  

morgens Früh zum Elternhaus der Braut, um das Brautlied zu singen.

Das Dimissoriale (lat. „Entlassschein“) ist eine Erlaubnis der Evangelischen Kirche, dass eine kirchliche  
Amtshandlung bei einer anderen als der eigenen Ortsgemeinde (Kirchengemeinde) durchgeführt  

werden darf. Das Dimissoriale wird vom Pastor oder Pfarrer der eigenen Ortsgemeinde ausgestellt.

Drittstaatsangehörige sind Personen, die weder EU-Bürger, noch sonstige  
EWR-Bürger (aus Island, Liechtenstein oder Norwegen) oder Schweizer sind.

Mit Gerichtsurteil ist es in Österreich möglich, auch im Alter von 16 bis 18 Jahren zu heiraten.  
Nach einer Prüfung der Mündigkeit für die Ehe wird eine Ehemündigkeitserklärung erstellt.

Hierunter versteht man den Besuch eines Ehevorbereitungskurses, diese gibt es nur  
bei der katholischen Kirche und sie werden zumeist von der Erzdiözese angeboten.

Eine Ehe ist nicht möglich, d.h. verboten, wenn eine Blutsverwandtschaft,  
ein Adoptivverhältnis oder eine Doppelehe vorliegt.

Mit dem Einantwortungsbeschluss des Gerichts können der Erbe oder die Erben bei  
der Einantwortung die Stellung des Erblassers einnehmen, sodass ihnen der Nachlass  

rechtmäßig übertragen wird. Die Einantwortung ist eine Besonderheit im österreichischen Recht. 

Neben dem Testament ist der Erbvertrag die zweite Möglichkeit für den letztwillig  
Verfügenden, von der gesetzlichen Erbfolge abzuweichen. Im Gegensatz zum Testament  
handelt es sich dabei jedoch um einen Vertrag, der von zwei Personen geschlossen wird.

Europäischer Wirtschaftsraum: Länder der Europäischen Union plus Island, Liechtenstein und Norwegen

In Tirol, im Salzkammergut, der Steiermark und Teilen Oberösterreichs  
ist es Brauch, dass die Braut mit Böllern und Schüssen geweckt wird.

Stoff-Überzug für Stehtische

Ein anderer Begriff für Brautjungfern

Ein anderer Ausdruck für Vermächtnis

Festlegung des Familiennamens des Kindes beim zuständigen Standesamt

Erklärung einer Person im Vorhinein, welche Behandlungen  
sie im Rahmen der gesetzliche Möglichkeiten ablehnt.

Unter Pensionssplitting versteht man die Übertragung eines Teils  
der Pensionsansprüche des arbeitenden Partners auf den erziehenden Partner.

Agape

Apostille 

Aufenthaltskarte

Brautjungfern

Brautsingen

Dimissoriale

Drittstaats-
angehörige

Ehemündigkeits-
erklärung

Eheseminar

Eheverbot

Einantwortungs-
beschluss

Erbvertrag

EWR

Hochzeits - 
schießen

Husse

Kranzlbräute

Legat

Namens -
bestimmung

Patienten - 
verfügung

Pensionssplitting
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Brauchtum bei Heiraten, bei welchem dem Brautpaar Glück gewünscht  
wird durch das Zerbrechen von Porzellan: Scherben bringen Glück. 

Das Wort Sakrament stammt vom kirchenlateinischen Begriff sacramentum (Heilszeichen,  
Heilsmittel, Heilsweg, sichtbares Zeichen der verborgenen Heilswirklichkeit) ab. Es bezeichnet  
im Christentum einen sichtbaren Ritus für die unsichtbare Wirklichkeit Gottes.

Stoppelgeld (auch: Korkgeld, Korkengeld, in der Schweiz: Zapfengeld) ist ein Entgelt,  
das Gäste für den Konsum selbst mitgebrachter Getränke zahlen, um den Gewinnausfall  
des Betriebes auszugleichen.

Die Verlobung (Verlöbnis) ist das gegenseitige Versprechen von zwei Menschen,  
einander zu heiraten. Rein rechtlich sind die Verlobten daran jedoch nicht gebunden,  
das heißt, sie müssen einander nicht heiraten.

Mit einem Vermächtnis (Legat) vermacht die verstorbene Person bestimmte Gegenstände,  
Rechte etc. einer bestimmten Person, beispielsweise: „Meine Uhr soll Hans-Peter erhalten.“  
„Maria erlasse ich den mir noch geschuldeten Geldbetrag von 500 Euro.“

Das Verschuldensprinzip sieht vor, dass Voraussetzung für die Scheidung auf Antrag  
eines Ehegatten eine schwere Pflichtverletzung des anderen Ehegatten ist.

Mit einer Vorsorgevollmacht kann eine Person vor dem Verlust der Geschäftsfähigkeit,  
der Einsichts- und Urteilsfähigkeit und der Äußerungsfähigkeit selbst bestimmen, wer als  
Bevollmächtigter für sie entscheiden darf. Die Vertretungsbefugnis ist zeitlich unbefristet.

Professionelle Unterstützung bei der Vorbereitung, Organisation und Begleitung von Hochzeiten

Die Zubraut ist in Oberösterreich, Kärnten, Tirol und der Steiermark die erste Brautjungfrau.

Der Zubräutigam ist der erste männliche Begleiter des Bräutigams in Anlehnung an die Zubraut,  
männliche Brautjungfrauen sind jedoch nicht üblich.

Bei der Scheidung wird geprüft, ob es einen Zugewinn während der Ehejahre gegeben hat. Sind Zugewinne 
vorhanden, jedoch ungleich auf die Partner verteilt, erhält ein Partner einen Zugewinnausgleich.

Polterabend

Sakrament

Stoppelgeld

Verlobung/ 
Verlöbnis

Vermächtnis

Verschuldens - 
prinzip 

Vorsorge - 
vollmacht

Wedding-Planer

Zubraut

Zubräutigam 

Zugewinn - 
ausgleich
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Der Entschluss, einander das „Ja“-Wort zu geben, ist nicht nur ein emotionaler Moment, son-
dern auch mit vielen rechtlichen und praktischen Fragen verbunden. Wie verbindlich ist eine 
Verlobung? Was ist eine eingetragene Partnerschaft? Was bedeutet Heirat im juristischen Sinn? 
Wann ist ein Ehevertrag sinnvoll? Welche Möglichkeiten sieht das Namensrecht für Eltern und 
Kinder vor? Dieses Buch begleitet durch die aufregende Zeit der Vorbereitungen, gibt Einblick 
in Hochzeitsbräuche und Anregungen für die Planung der Feierlichkeiten. Nicht zuletzt ist dabei 
auch das Budget im Auge zu behalten. Checklisten helfen in jeder Phase, den Überblick zu be-
halten, Behördenwege effizient zu erledigen und wirklich an alles zu denken. Etwa auch an das 
Umschreiben von Verträgen, die Vorsorge für den Partner zu klären oder die Versicherungen für 
die neue Lebenssituation zu optimieren. Das Buch ist somit ein ideales Geschenk für Brautleute 
und alle, die an der Organisation einer Hochzeit mitwirken.

Verein für Konsumenteninformation, Wien
www.vki.at  |  www.konsument.at

ISBN 978-3-99013-098-8

€ 19,90

Wir heiraten! 

Das KONSUMENT-Hochzeitsbuch
Verlobung | Standesamt | Behördenwege 

Konfessionen | Mitgift | Feierlichkeiten 
Brauchtum | Formalitäten | Namensrecht
Erbrecht | Ehevertrag | Kinder | Finanzen

Dipl.-Kfm. Manfred Lappe
Autor zahlreicher im KONSUMENT-Verlag erschienener Bücher zu den 
Themenbereichen Geldanlage, Pensionsvorsorge, Steuern und Kredit, in 
denen in verständlicher Sprache (nicht nur) Basiswissen vermittelt wird. 
Autor des Bestsellers „Alles geregelt. Das KONSUMENT-Vorsorgebuch“.

Mit vielen Checklisten, Formularen  
und Musterbriefen auch als Download

Am längsten verheiratet war das Ehepaar Zelmyra und Herbert Fisher aus dem US-Bundesstaat 
North Carolina. Als Herbert Fisher 2011 verstarb, waren sie 86 Jahre und 290 Tage verheiratet. 
Am häufigsten verheiratet war der Kalifornier Glynn „Scotty“ Wolfe. Insgesamt 31 Mal war er ver-
heiratet, mit 29 unterschiedlichen Frauen (drei davon heiratete er je zweimal). Die kürzeste Ehe dauerte 
19 Tage, die längste elf Jahre. Seine letzte Frau war Linda Wolfe, die davor selbst schon 23 Mal verheiratet 
war. Glynn Wolfe hatte übrigens zirka 100 Kinder.
Die teuerste Hochzeit hat im Jahr 1981 in Abu Dhabi stattgefunden. Für die Vermählung des Kron-
prinzen wurde unter anderem ein eigenes Stadion gebaut. Die Hochzeit soll damals 100 Millionen Dollar 
gekostet haben. Inflationsbereinigt wären das heute rund 250 Millionen Euro.
Von der vielleicht kürzesten Ehe wird aus Kuwait berichtet. Nachdem die Braut direkt nach der Ehe-
schließung stolperte und ihr der neue Ehemann beim Aufstehen nicht behilflich war, drehte sie sich einfach 
um und ließ sich sofort wieder scheiden. Diese Kurzehe währte ganze 180 Sekunden. 
Das älteste Scheidungspaar waren die Briten Bertie und Jessie Wood. Nach 36-jähriger Ehe ließen 
sie sich 2009 im Alter von 98 Jahren scheiden. 

Quellen: „D.A.S. eKonsulent – Lesen, was Recht ist“, Guinessbuch der Rekorde

Kuriose Rekorde zum Thema Ehe ...




